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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.10.1989

Norm

AußStrG §12 Abs2

JN §49a

Rechtssatz

Wird zur Sicherung eines allfälligen Rückforderungsanspruches die Festsetzung einer Zahlungsmodalität durch

Hinterlegung der in Zukunft fällig werdenden Unterhaltsbeträge verlangt, so obliegt die Festsetzung derartiger

Zahlungsmodalitäten für zu leistende Unterhaltsbeiträge dem Pflegschaftsgericht.
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